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RS OGH 1983/3/8 5Ob540/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1983

Norm

KO §156

Rechtssatz

Die Befreiung des Gemeinschuldners durch den gerichtlich bestätigten Zwangsausgleich wirkt sich nur auf die

Ansprüche der Konkursgläubiger aus, nicht aber auf Forderungsrechte, die keinen Teilnahmeanspruch im Konkurs

verschaffen und von den Wirkungen des Konkurses und Zwangsausgleiches nicht berührt werden.
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